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ln
Bekanntmachung.

Der Bezirksausschußzu Wiesbaden hat
seiner Sitzung vom 18. Juli 1904 auf Grund des
8132 desZuständigkeitsgesetzeSvom1. August 1883
beschlossen, bie_Schornsteinfeger-Kchrbezirke
der Stadt Wiesbaden unter Neubildung eines
6. Bezirks, wie nachstehend beschrieben und in der
auf der Königlichen Polizeidirektion zur Einsicht
nufliegenden Karte eingezeichnet ist, anderweit
einzutcilen.

Zvm 1. Bezirk gehört das in der Karte
mitAbezeichnet- und mit roter Linie umrahmte
Gebiet, welches begrenzt wird von der West- und
Nordflucht der Soniienbergerstraße bis znrWilhelm
siraße, der Westflucht der Wilhelmstraße bis zum
Kaiser-Friedr.-Platz,derRord-u.Westflucht desKaiser
Friedrichs-Platzes bis zur Webergasse, der Nord-
und Nordostflucht der Webergassc. der Nordostflucht
des Römerberges und der Feldstraße und deren
Verlängerung bis znm Feldwege am alten Toten¬
doie, der Nsrdwestflucht des Feldweges bis zur
Blatterstraße, der Nordostflucht der Platterstraße
Md deren Verlängerung bis zur Gemarkungsgrcnze.

Zum 2. Bezirk gehört das in der Karte
mtL bczcichuete und mit roter Linie umrahmte
Gebiet, welches begrenzt wird von der Südwest
Sucht der Erbenheimer Chaussee und der Frank
surterstraße bis zum Wilhclmsplatz, der Südost
Sucht des Wilhelmsplatzes bi« zur Wilbelmstraße,
derSüdflucht der Luisenstraße bis zur Schwalbacher-
slratze, der Ostflucht der Schwalbacherstraßebis
zur Rdcmstraße, der Ostflucht der Oranienstraße
bis zum Kaiser Friedrich-Ring, der Nordflucht des
Mer Friedrich-Ringes bis zur Moritzstraße, der
Nordoltflucht der verlängerten Moritzstraße bis znr
Biebncherstraße. der Ostflucht her Bicbricherstraße
dis zur Gemarknngsgrenze.

Zum 3. Bezirk gehört das in der Karte
mt0 bezeichnele und niit grüner Linie umrahmte
Ab,-t. welche- begrenzt wird von der Ost- und
»flucht der Sonuenbergcrstratze, der Ostflucht
der Mhelmstraße bis zum Kaiser Friedrich-Platz,
dem südlichen Teil des Kaiser Friedrich-Platzes bis
»ur Webergassc, der Süd- und Südweüflncht der
Wkberggsse bis zur Langgasse, der Südostflucht der
rlCtM.e *um  Michelsberg, der Südwestflucht
des Michelsberges bis znr Schwalbacherstraße, der
Elucht der Schwalbacherstraßebis zur Luisen-
Mße, der Nordflucht der Lnisenstraße dis zur
Wmiklmstraße, der Nordweflflucht des Wilhelms-
Mdes bis zur Franksurlerstraße. der Nordostflucht
durfraiikmrtcrstraße und derErbcuheimer Chaussee

zur Gemarknngsgrenze.
Zum 4. Bezirk gehört das in der Karte

Mv bezeichnet und mit roter Linie umrahmte
J" 1' welches begrenzt wird von der Nordflncht
^ ^otzdeimerstraße bis zur Schwalbacherstraße,

flucht der Schwalbacherstraßeb>S zur
«llntzstraße. der Südflucht der Wellritzstraßc bis
» Sedanplatz, der Westflucht des Sedanplatzcs
^ ..-ur Seerobeustraßc, der Südwestflucht der
^ ""bknstraße bis zur Lahnstraßc, der Südflucht
Miarkungsqr ***" " Verlängerung bis zur
i>» gehört das in der Karteu1 bezcichncte und mit blauer Linie umrahmte
w n-' «.®elli)c8  begrenzt wird von der Westflucht
°F.̂ '°n»ers>rnbk bi» zur verlängerten Moritz-

ber Weitfluchr der verlängerten Moritzstraße
»Mm.Kaiser Friedrich-Ning. der Südflucht des

bis zur Guteub-rgstraße.
---̂ 'bllucht der Oranienstraße bis zur Nhein-

Weststucht der Schwalbacherstraße bi«
Ui.0?- 1merftra&e' der Südflucht der Dotzhcimer-
■ b!S zur Gemarkungsgrenze,
mit lu 1 ^rzirk gehört das in der Karte
»,hj , dezeichnete und mit blauer Linie nlnrahmte
wT\ ,wel»cs begrenzt wird von der Nordflucht
M,,Û traße bis zur Secrobenstraße. der Nord-
hk ^ ^ ^ "benstrahe bi? zum Sedanplatz,
d..,Euucht de« Sedaiiplatzcs bis zur Wcllritz-

^oedstuchi der Wellritzstraßc bis zur
kŵ ^ Erstraße. der Nordostflucht des Michets-

Langgasse, der Nordweflflucht der
dir Wh  b 'f zur Webergassc, der Südwestflucht
tẑ Eb-rgasse, des Römerberges, der Feldstraße
«Itn,» Verlängerung bis zum Feldwege am
Ü, »m «?r ° e' bet  Südostflucht des Feldweges
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Jj»Ä Matterstraße, der Südwestflucht der
">»rstraße bl» zur Gemarknngsgrenze.

flh.m,-PJu®e*,iIbetc6. Schornsteinfeger-Kehrbczirk
j^ ontftemfeöermeifter Jakob Zimpelmann

Wiesbaden, den 26. Juli 1904.
»w Der Polizei-Präsident: v. Schenck.

U
Bekanntmachung.

Unt den dienstlichen Geschäftsbetrieb fernerhin
"kremfachen, bestimme ich hiermit, daß, wie

-»9t>n„ei ?? cn, Königlichen Polizeiverwaltungen
SÄ "“r*>‘ bereits längst eingeführt ist, säml-
tzk̂ llmubigungcn von Unterschriften und Ad-
Ä '.̂ tere insoweit sie nicht der Stcmpcl-
WL u‘" erI'fneit— ferner die Ausstellung von
Wn*bp- Zeugnissen ans Quittungen über den

von Renten (einschließlich Jnvaliden-K allrenten),Wartegcldcrn,Pensionen,Unter--, Kranken-. Witwen- und Waiscngcldcrii
I ^ Sotfidnbe der Polizei-Reviere vorzu-
M>t$ÜtcrÄ ten  wollen sich demzufolge in gr-

»'En fernerhin an den zuständigen
E °wmlssar des Revier», in dessen Bezirk sie

LN wenden.
fyltii!$*?*#> welche der Stempelpflicht unter-
^ion̂ Erden»ach wie vor im Bureau der

»üchen Polizei-Direktion beglaubigt. *
Wiesbaden, den 10. Juli 1904.

Der Polizei-Prasident; p. Schenek»

Polizei -Verordnung,
betreffend die Desinfektion bei ansteckenden Krank-
beiten. die Beförderuna von an ansteckenden
Krankheiten leidenden Persoiieu und der zum
Transport nach der Desinfektionsanstalt bestimmten,

zu desinfizierenden Gegenstände.
Auf Grund der§§ 5 und 6 der Allerhöchsten

Verordnung vom 20. September 1867 über die
Polizei-Verwaltung in den ne» erworbenen Landes
teilen, sowie der §8 143 und 144 des Gesetze»
über die allgemeine Landcsverwaltung vom 30.Juli
1883 wird mit Zustimmung des Magistrats für
den Umfang des Stadt- und Polizcibezirk« Wies
baden nachstehende Polizei-Verordnung erlassen:

8 1. Die Haushaltiingsvorstände. bezw. deren
Stellvertreter(in Anstalten die Leiter, Verwalter.
Hausväter usw.), sowie die Unternehmer von
Privatkrankenanstaltenund die Besitzer und Leiter
aller dem öffentlichen Verkehr dienenden Auscnt-
haltseinrichtungen, wie Gasthöfe, Logirhäuser,
Pcnsiouate, Chambre garnier, Herbergen, Schlaf¬
stellen und dergleichen, sind verpflichtet, bei den in
8.2 näher bezcichncten Krankheits- und Stcrbe-
sällen die von den Kranken benutzten Effekten und
Räume, sowiê die in den letzteren befindlichen
Gegenstände auf ibre Kosten dcsinffziereu zu lassen.

2. Die Desinfeklion wird angeordnet:
1) unbedingt bei Pocken, Flecktyphus,

Rückfallffeber,asiatischer Cholera,Pest,
Lepra, Genickstarre, Ruhr, Diphteric,
Scharlach und DarmtyphuS.

Bei Darmtyphus ist die Desinfektion
der Wohnung nur dann unbedingt
erforderlich, wenn der Erkrankte in
der Wohnung krank zu Bett gelegen
hat, bevor er dieselbe, z. B. zur Ueber-
fübrung in ein Krankenhaus verließ,
andernfalls kann die Desinfektion auf
die Klosets beschränkt werden;

2) in besonderen Fällen durch End
scheidung der Polizei-Direktion nach
Anhörung des Kreisarztes,bei anderen
unter Ziffer1 nicht genannten In¬
fektionskrankheiten.

3. Die Desinfektion hat stattzufinden, so¬
bald das Aufüorcn der Ansteckungsgefahr ärztlich
cstgestellt ist, bezw. nachdem der Krank- oder dessen

Leiche aus der Wohnung entfernt worden ist.
Hierüber haben zwecks Herbeiführung der

Desinfeklion die in § 1 dezeichnete» Personen,
sowie auch der behandelnde Arzt, oder, wenn der
Kranke in einer Krankenanstalt untergcbracht war.
der leitende Arzt derselben sofort, spätestens aber
innerhalb 24 Stunden, von dem genannten Zeit¬
punkte an gerechnet, bei der Polizci-Direktion
christlich Anzeige zu erstatten.

, § 4. Die Ausführung der Desinfektion wird
lediglich durch die städtische Desinfektionsanstalt
unter der verantwortlichen Leitung ihrer Beamten
nach Maßgabe der vom Magistrat hierzu erlassenen
Vorschriften und unter Zugrundelegung de» eben,
daselbst ausgestellten Tarifs bewirkt.

8 5. Die Beförderung der mit ansteckenden
Krankheiten der in 8 2 bezejchneten Art behafteten
Personen muß durch den hierzu besonders be-
stinimtcu städtischen Krankentransportivagcnstatt¬
finden. soweit nicht eigenes Fuhrwerk dazu ver¬
wendet wird.

Die Benutzung öffentlicher Fuhrgelcgenheiten
(Droschken, Omnibusse, Straßenbahn und dergl.)
zu Beförderung solcher Kranken ist untersagt. Ist
lies gleichwohl geschehen oder ist eigene« Fuhrwerk
verwendet worden, so muß die Desinfektion dieses
Transportmittels sofort von dessen Eigentümer
bezw. Besitzer bei der städtisdien DcsinfcktionSaiistalt
beantragt werden.

8 6. Die Beförderung der zu desinfizierende,,
Gegenstände erfolgt lediglich durch di- Angestellten

fVyLAlt  A -_ rTS.» *. P f ^ ^ . m. m• —V . 1 .der städtischen Desinfektionsanstaltnach Maßgabe
der für sie gegebenen Vorschriften.
„ 8 ?. L-ichen der an einer in 8 2 bezeichneten
Krankheit Verstorbenen find ungewaschen in ein
mit 5-prozentiger Karbolsäure oder 2-prozentiger
Lysollösung oder Kresolseifenlösunggetränkte«
Leinentuch cinzubüllen, schleunigst einzusargen und
spätestens 24 Stunden nach Feststellung der Todes
mittel« Leichenwagens in die Leichenhalle des
städtischen Friedhofes zu überführen.

8 8. Mit Geldstrafe bis zu 30 Mark oder im
Unvcrmögcnsfallc mit entsprechender Haft wirdbestraft:

a) wer den vorstehenden Bestimmungenzuwiderhandelt;
d) wer durch sein Verhalten die nach den

88 1 bis 7 vorgeschriebene Desinfektion
hindert oder unmöglich mad)t,

sofern nicht durch die Zuwiderhandlung gemäßi 327 des RcichSstrafgesetzbuchcS eine härtereträfe verwirkt ist.
Daneben kann die Vornahme der erforderlichen

DeSinfection auf Kosten der nachß 1 vcrvstichteten
Personen durch die Königliche Polizei-Direktion
zwangsweise angeordnet werden.

8 9. Die Polizei-Verordnungen vom 17. Sep¬
tember 1892, 11. Juni 1894 und vom6.November
1899 werden hierdurch aufgehoben.

8 10. Diese Polizei-Verordiiiing tritt mit dem
Tage ihrer Lerkündigiing in Kraft. *

Wieöbavcn, den 10. Juni 1904.
Der Polizei-Prästdeist: p. Tchen».

Bekanntmachung.
Ich bringe hierdurch zur öffentlichen Kenntnis,

daß ich aus gesundheitspolizeilichen Rücksichten und
infolge vieliacher Beschwerden von diesem Jahre
ab für den Andreasmarkt das Kontettiwerfen
sowohl auf dem Markte selbst, als auch in den
übrigen Straßen und allen öffentlichen Lokale«
(Wirtschaftenu. s. w.) der Stadt verbieten werde.

Interessenten seien schon jetzt auf dies zu
erwartende Verbot, dar eine strenge Durchführung
erfahren wird, hingcwicsen. *

Wiesvaden , den 26. Juli 1904.
_Der Polizei-Präsident: v. Schenck.

Bekanntmachung.
Von beachtenswerter Seite ist darauf hinge-

wiesen worden, daß die auf de» Straßen pp.
feilgehaltenen Mineralwässer, wie Selters-, Soda-
Wafferu. a. m., an die Abnehmer oft eiskalt ver¬
abfolgt werden, und daß der Genuß so kalten
Wassers, der schon in normalen Zeiten leicht ernste
Verdauungrstörungen von längerer Dauer nach
stch ziehe, in der gegenwärtigen Jahreszeit die
Neigung zu derartigen Erkrankungen befördere.

Auf Veranlassung des Herrn Ministers der
geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegcn-
heiten werden die Verkäufer von Mineralwässern
im Ausschank angewiesen, das Getränk fernerhin
nicht kälter als in einem der Trinkwasser»
Temperatur entsprechendcnWärmcgrad von 10 Grad
Celsius abzngeben.

Im Anschluß hieran nehme ich Gelegenheit,
das Publikum vor dem Genuß eiskalter Getränke
uberhaupr, insbesondere aber solcher Mineralwässer
zu warnen. *

Wiesbaden , den 14. Juni 1904.
Der Polizei-Präsident: v. Schenck.

Polizei -Bcrordnung.
Auf Grund der 88 5̂ und 6 der Allerhöchsten

Verordnung über die Polizei-Verwaltung in den
neu erworbenen LandeSteilcn vom 20. Scpt. 1867
und der §8 143 und 144 des Gesetze« über die
allgemeine Landcsverwaltung vom 30. Juli 1883
wird mit Zustimmung des Magistrats für den
Stadtbezirk Wiesbaden nachstehende Polizei-Ver¬
ordnung erlassen:

8 1. 1) Zur Unterkunft für die an Bauten
beschäftigte» Arbeiter bei ungünstiger Witterung
und in den Ruhepausen müssen überdachte Räume
zcschaffen werden, welche im Mittel mindestens
1,20 Meter im Lichten hoch, mit Wänden um¬
schlossen sind, und deren Grundfläche derart be¬
messen sein muß. daß auf jeden am Bau dauernd
beschäftigten Arbeiter eine Fläche von wenigstens
0,75 Quadratmeter entfällt. 2) Die Untcrkunfts-
räume müssen einen festen, trockenen Fußboden
baden. Auch sind die Räume auf besonderes Er¬
fordern der Polizei-Direktion vom 15. Okt. bi»
15. März heizbar zu machen. 3) Eine Beschränkung
de« vorgeschriebene,, MindcstraumeS durch Lagern
von Baumaterialien ist verboten.

8 2. Zuwiderhandlungen gegen die Be-
sttmmnngcn dieser Verordnung werden mit Geld¬
strafe bis zu 80 Mark, an deren Stelle im Unver¬
mögensfalle entsprechende Haft tritt, geahndet.

8 3. Diese Verordnung tritt mit dem 15.Juli
d. I . in Krair. *

Wiesbaden , den 15. Juni 1900.
Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor.

Bekanntmachung.
Die Termine zur Prüfung über die Be¬

fähigung znm Betriebe de» HufbcschlnggewerbeS
sind für das 3. Vierteljahr des Jahres 1904
wie folgt festgesetzt:
in Die, a . d. Lahn auf den 27. August 1904;
., Dillenbnrg „ 24. Sept. 1904;
„ Frankfurt a. M. „ „ 20. August 1904;
„ Wiesbaden . „ 27. August 1904.

Meldungen zur Prüfung sind unter Einsendung:
1. de» Geburtsscheines,
2. etwaiger Zeugnisse über die erlangte technische

Ausbildung,
3. einer Erklärung darüber, ob und bejahenden¬

falls wann und wo der sich Meldende schon
einmal erfolglos einer Hufschmiedeprüfiing
sich unterzogen hat und wie lange er nach
diesem Zeilpunktc— wa« durch Zeugnisse
nachzuweisen ist — berufsmäßig tätig ge¬
wesen ist,

4. der Prüfungsgebühr von 10 Mark nebst
5 Pfg. Postbcstellgcld an den am Ort der
Prüfung wohnenden Königlichen Krcis-
tierarzt, in Wiesbaden an den Königlichen
Departementstierarzt Dr. Augstein, welcher
der Vorsitzende der Prüfungskommission ist,
zu richten.

Die Prüfungsordnung für Hufschmiede ist im
RegierungS-AnitSblatt von 1885, S . 60/63, und
im Frankfurter Amtsblatt desselben Jahre«, Seite
58/59, die Erweiterung de» § 3 derselben in,
Regierungs-Amtsblatt von 1894, S . 260, und von
1896, S . 161, sowie im Frankiurtcr Amtsblatt
von 1894, S . 266,67, und von 1896, S . 195,abgcdriickt. *

Wiesbaden, den1. Juli 1904.
Der Regierungs-Präsident.

I . V.: gcz. Pfeffer von Salomon.

„Wird hiermit veröffentlicht."
Wiesbaden, den8. Juli 1904.

Der Polizei-Präsident: v. Schenck.
Bekanntmachung.

Die Stadt- und Feldgemarkung Wiesbaden ist
zum Zweck der Begehung durch die Mitglieder der
Lokalaufsichtr-Konimisston für Rcblaursachcn in" Bezirke eingeteilt.

Der erste Bezirk umfaßt da« Terrain zwischen
der Bicrstadtcr-, der Frankfurterstraße exkl. Nr. 4
abwärts, der Wilhelm-, Taunus-, Geisberg- und
Kapellenstraße und ist dem Lehrer Herrn Leonhardtübertragen.

Der zweite Bezirk umfaßt das Terrain zwischen
der Taunus-, Geisberg-, Kapellenstraße, dem
Nerotak, der Aar-, Emierstraße. dem Michelsberg.
der Marklstraße. dem Marktplatz, der Burgstraße,
der Wilhelm- bis zur Taunusstraße. sowie da«
Terrain zwischen der Frankfurter- und Bierstadter-
straße und ist dem Gärtner Herrn Johann Schevenübertragen.

Der dritte Bezirk umfaßt das Terrain zwischen
der Aar-, Emserstraße, dem Michelsberg. der
Marklstraße, dem Marktplatz, der Burgstraße, der
Wilhelm- und der Frankfurterstraße und ist dem
Gärtner Herrn Anton Leitz übertragen.

Al- Lokalbeobachter fürNeblausanaeleênhelten
ist der Lehrer und Reblaussachverständigc Herr
Wilhelm Güll bestellt.

Die Besitzer von Rebvflanzungen werden
ersucht, die vorgenannten Herren bei Ausübung
ihrer Dienstobliegenheiten tunlichst zu unterstützen

WieSbavcn, den8. Juli 1904. *
Dkr Polizei-Präsident; v. Schench

»Wird wiederholt veröffentlicht."
Wiesbaden, den 20. Juni 1904.

Der Polizei-Präsident, v. Tchenck.
Bekanntmachung.

Nachdem am 1. April bei dem Einwohner¬
meldeamt der Königlichen Polizei-Direktion eine
Zentralfremdenmeldekontrolleeingcführt ist,
bringe ich hierdurch zur allgemeinen Kenntnis, daß
Auskünfte über hier sich aufhaltende Kurgäste und
alle übrigen Fremden nicht mehr von den einzelnen
Polizeirevieren, sondern vom Einwohnermeldeamt,
Polizeidirektionrgebäude, Fricdrichstraße 32, Zim¬
mer 14, und zwar gegen Entrichtung der üblichen
Gebühr von 25 Pfennigen für jede einzelne Nach¬
frage erteilt werden.

Diese Auskunft erstreckt sich nur ans die Angabe
des Hotels, der Pension usw., in welchen der oder
die betreffenden Fremden Aufenthalt genommen
haben. *

Wiesbaden, den8. April 1904.
Der Polizei-Präsident: V. Tchenök.
Bekanntmachung.

Zur Warnung des Publikum» vor Über¬
tretungen werde» nachstehend die den Schutz des
Waldes vor Bränden bezweckenden Strafbestim¬
mungen hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht:

a) § 368 Nr. 6 des RcichSstrafgesetzbuch»S.
Mit Geldstrafe bis zu 60 Mk. oder mit Hast

bis zu 14 Lagen wird bestraft, wer an gefährlichen
Stellen in Wäldern oder Haiden, oder in gefähr¬
licher Nähe von Gebäuden oder fcucrfangcnden
Sachen Feuer anzündet.

h) 8 44 de» Feld- und Forstpolizeigesetzes
vom1. April 1880.

Mit Geldstrafe bis zu 50 Mk. oder Haft bi»
zu 14 Tagen wird bestraft, wer

1. mit nuverwahrtem Feuer oder Licht den
Wald betritt oder sich demselben in gefahr¬
bringender Weise nähert,

3. im Walde brennende oder glimmende
Gegenstände fallen läßt, fortwirst oder un¬
vorsichtig handhabt,

3. abgesehen von den Fällen der 8 368 Nr. 6
de« Strafgesetzbuches im Walde oder in
gefährlicber Nähe desselben im Freien ohne
Erlaubnis de« Ortsvorstehers, in dessen
Bezirk der Wald liegt, in Königlichen Forsten
ohne Erlaubnis der zuständigen Forst-
bcamten Feuer anzündet, oder das gestatteter
Maßen angczündete Feuer gehörig zu beauf¬
sichtigen oder auszulöscheu unterläßt.

4. abgesehen von den Fällen de» 8860 Nr. 10
des Strafgesetzbuches bei Waldbränden, von
der Polizeibehörde, dem Ortrvorsteher, oder
deren Stellvertreter oder dem Forstbesttzcr
oder Forstbeamtcn zur Hilfe aufgefordert,
keine Folge leistet, obgleich er der Auf¬
forderung ohne erhebliche eigene Nachteil«
genügen konnte.

c) Regicrungs-Polizei-Verordnung vom
4. März 1889.

Mit Geldstrafe bis zu 10 Mk. im UnvermögenS-
fallc mit verhältuismäßiger Haft wird bestraft,
wer in der Zeit vom 15. Marz bis 1. Juni in
einem Walde außerhalb der Fahrwege Zigarren
oder aus einer Pfeife ohne verschlossenenDeckel
raucht. *

Wiesbaden, den8. März 1904.
_ Der Oberbürgermeister.

Kenerwehr.
Zum Deutschen Feuerwrhr-

tag in Mainz am2., 8. u. 4. Sep¬
tember er. wünschen ca. 300 bi» 500
Feuerwehrleuteaus Bayern in unsererStadt Quartier.

Wir ersuchen Rcflectanten ihre
Offerte unter Angabe des Preises an

_ den städt. Brandmeister, Herrn Stahl.
baldigst einreiche» zu wollen. *

Wiesbaden , den 29. Juli 1904.
Die Branddirektion.
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Die Preise der Lebensmittel und landwirthschaftlichen Erzeugnisse zu Wiesbaden

Niedr. Höchst.Preis. Preis.
A 4 A

1. Biehmarkt.
(Schlachlgewicht.)

Ochsen: I. Qualität . . 50 Kg. 72 — 74 —
II. . 50 .. 68 — 70 —

.Kühe: I. . . . 50 .. 68 — 72 —
II.  ̂, 50 „ 60 — 64 —

Schweine. 1 „ 1 12 1 18
Mast-Kälber. 1 . 1 50 1 70
Land-Kälber. 1 . 1 20 1 60
Hammel. 1 „ 1 36 1 40

2. Fruchtmarkt
Hafer. 100 Kg. 14 40 15 —
Stroh. 100  „ 2 50 3 —
Heu. 100 „ 4 80 6 —

3. Viktualienmarkt.
Eßbutter. 1 Kg. 2 30 2 40
Kochbutter. 1 .. 2 2 8U
Eier. 25 St. 1 25 1 75
Trinkeier. 1 „ — 9 — 9
Handkäse. 100 „ 4 — 7
Fabrikkäse. 100 4 — 5
Eßkartoffeln. .. . . . ioo Ka. 7 — 10 —
Eßkartoffeln. 1 „ — 10 11
Neue Kartoffeln . . . 1 .. — — —
Zwiebeln. 50 „ 6 — 6 —
Zwiebeln. 1 „ — 18 — 20
Knoblauch. 1 .. — 40 — 40
Erdkohlrabi. 1 „ — — — —
Notlie Rüben . . . . 1 .. — 14 — 15
Weiße Rüben . . . . 1 — 25 — 30
Gelbe Rüben . . . . 1 — 20 — 25
Kl. gelbe Rüden . . . 1 Gbd. — 5 — 6
Rettich. 1 St. — 5 — 6
Treibretlich. 1 Gbd. —— — —
Radieschen. 1 „ — 3 — 4
Spargel. 1 Kg. — — — —
Suvpensparqel. . . . 1 .. — — — —
Schwarzwurzel. . . . 1 .. — — — —
Meerrettich. 1 St. — 20 — 25
Petersilien . 1 Kg. — 90 i —
Lauch . 1 St. — 3 — 6
Sellerie . 1 .. — 12 — 15
Kohlrabi . 1 Kg. — 20 — 25
Feldgnrken . 1 St. — 12 — 15
Trribqurken. 1 „ — — — —
Eliimrichqnrken. . . . 100 —60 i 20
Kürbis. 1 Kg. — 30 — 35
Tomaten. 1 . — 50 — 55
Grüne dicke Bohnen . . 1 „ 30 — 35
Grüne Stg.-Bohnen. . 1 » _ 25 _ 35
Grüne Bu'chbohnen. . 1 , 25 _ 30
Grüne Priuzeßbohnen. 1 * — 80 — 85
Grüne Erbien ohne Schale 1 „ 1 70 i 75
Grüne Erbsen mit Schale 1 „ 30 — 35
Zuck?rschoten.
Weißkraut.

1 .
50 ..

——

ffn.
St.
Kg.
St.
Kg.
St.

Kg.

St.

St.
Kg.

Weißkraut . 1
Weißkraut . 1
Rothkraut. 1
Rotbkraut. 1
Wirsing . 1
Blumenkohl(hiesiger) . 1
Blumenkohl(ausländ.) . 1
Rosenkohl . 1
Grün-Kohl . 1
Römisch-Kohl . . . . 1
Kopfsalat. 1
Endivien. 1
Spinat . 1
Sauerampfer . . . . 1
Lattich-Salat . . . . 1
Feldsalat. 1
Kresse. 1
Artischocke. 1
Nabarber. e . . . . 1
Etzäpfel. 1
Kochäpfel. 1
Eßbirnen. 1
Kochbiruen. 1
Quitte» . 1
Zwetschen. 1Kirschen. 1
Kirschen, Rhein. Herz- . 1
Kirschen, Sauer- . . . 1
Pflaumen. 1
Mirabellen . 1
Reineclauden . . . . 1
Pfirsiche . 1
Aprikosen. 1
Apfelsinen . 1
Zitronen . 1
Melonen. 1
Ananas. 1
Kokosnüsse. 1
Bananen. 1
Feigen. 1
Datteln . 1
Kastanien. 1 "
Wall misse. 1 „
Haselnüsse . 1 .
Weintrauben(rheinische) . 1 *
Weintrauben(südländ.) . 1 ,
Stachelbeeren. . . . 1 „
Johannisbeeren. . . . 1 „
Himbeeren. 1 .
Heidelbeeren. 1 „
Preißclbeeren . . . . 1 ,
Gartenerdbeeren. . . 1 „
Walderdbeeren. . . . ILtr.

4. Fischmarkt.
Aal (lebend) . 1 Kg.
Hecht liebend) . . . . 1 „
Karpfen(lebend) . . . 1 .
Schleie(lebend) . . . 1 ,

Bt.

st.

Kg.

Wiesbaden , den 29. Juli 1904.

Nledr.
Preis. Höchst.Preis.

A - A A
— 10 — 12
— 20 — 25
— 18 — 22
— 30 _ 35— 85 — 40

—
40 — 45

—
5

—
6

— 10 — 12
— 30 _ 35— 20 — 25
—

35
—

40— 30 — 35
_ 30 70
— 10 — 24
— 30 _ 80
— 20 — 30

60 80— 40 — 60
50 80

— 24 — 40
— 60 — 70
— 60 _ 70
— 40 1 —
— 24 — 60

6 10

—

80 1 20

1 1 20
_ 20 — 40
_ 30 — 40
— 80 1 40
— 50 —

60

2 40 2 60
3 — 3 20
2 40 3 —
3 — 3 60

Barsche(lebend) . . . 1 Kg.
Bachforelle(lebend) . . 1 „
Backfische(lebend) . . . 1 „
Hummer(lebend) . . . 1 .
Krebse(lebend) . . . . 1 ,
Schellfisch . 1 ,
Bratschellsisch. . . . 1 .
Kabeljau . 1 ,
Kabeljau(Stockfisch gew.) 1 .
Salm. 1 .
Seehecht. 1 ,
Zander . . . . . . 1 „
Lachrforellen. 1 ,
Seeweißliuge(Merlans! 1 „
Blanfelchen. 1 ,
Heilbutt . 1 „
Steinbutt. . . . . . 1 „
Schollen . . . . ..  1 „
Seezunge. 1 „
Rotbzunge(LimandeS) . 1 .
Grüner Hering. . . . 1 „
Hering(gesalzen) . . . 1 St.

5. Geflügel nnd Wild.
(Ladenpreise.)

Gans
Truthahn
Truthuhn.
Ente . .
Hahn . .
Huhu . .
Masthuhn
Perlhuhn.
Kapaunen
Taube . .
Feldhuhn, alt
Feldhuhn, juiif
Halelhühner
Birkhühner
Schneehühner
Fasanen .
Wildenten.
Schnepfen
Krammetrvöge!
Hasen . .
Reh-Rücken
Reh-Keule
Reh-Borderblatt
Hirsch-Rücken
Hirsch-Keule.
Hirsch-Vorderblalt.
Wildschwein
Wildragout

St.

6. Fleisch.
(Ladenpreise.)

Ochsenfleisch von der Keule 1 Kg.
Ochsenfleis» . Bauchfleisch1 „
Kuh- oder Rindfleisch. 1 „

Niedr.
Preis. Höchst.Preis. Niedr.Preis. tf
A A A

Schweinefleisch. . . . 1 Kg.
Ji
1 A

40 Jl
1 6010 — 10 — Kalbfleisch. 1 i 60 1 90

70
40
80
SO

_ 50 60 Hammelfleisch. . . . 1 i 20 1
16 — 6 50 Schassleisch. 1 i 20

5 _ 6 — Dörrfleisch. 1 i 60 1_ 80 1 — Solperfleisch. 1 i 60 1_ 50 60 Schinken. 1 „ i 84 2
1 1 20 Speck, geräuchert. . . 1 i 80 1

1 84
60_ Schweineschmalz. . . 1 i 40

4 7 _ Nierenfett. 1 80 1
Schwartenmagen, frisch. 1 i 60 2

2 2 40 Schwartenmagen,geräuchert1 * i 80 2
3 60 4 Bratwurst. 1 i 60 1

1
80
60
95

50 60 Fleischwurst. 1
Leber-u. Blutwurst, frisch 1

i 40
2 60 3 96
1 80 2 — Leber-u.Blutwurst, geräuch. 1 0 i 80 22 — 3 —
1 20 1 40 7. Getreide, Mehl und
4 — 5 — Brod re.
1 40 i 60

a) Großhandelspreise.
— 8 — 12 Weizen . 100 üg. 16 75 18 50Roggen . ioo „ 13 14Gerste. 100 0 13 25 15 505 50 7 Erbsen zum Kochen. . 100 22 28
6 6 50 Speisebohnrn . . . . 100 0 22 _ 28Linsen. 100 0 22 30
2 80 3 50 Weizenmehl: No. 0 . . 100 0 29 _ 32
1 20 1 70 No. I . . 100 0 26 _ 28
2 Q 50 No. II . . 100 0 24 26
5 50 7 Noggenmehl: No. 0 . . 100 ff 22 50 23
2 25 2 50 No. I . . 100 ff 20 21
2 — 2 50

l>) Ladenpreise:— 60 70-- — — —
Erbsen zum Kochen. . 1 Kg. 36 48
Speisebohneu. . . . 1 „ — 36 48

56Linsen. 1 0 — 44
Weizenmehl zur Speise»

bereitung. 1 0 — 34 42
Roggenmehl zur Speise»2 80 3 bereitung. 1 0 — 26 28
Gerstengraupe. . . . 1 0 — 48 64
Gerstengrütze. . . . 1 0 — 40 6i
Buchweizengrütze. . . 1 0 __ 60 7010 14 Hafergrütze. 1 „ 60 646 50 9 — Haierflocken. 1 60 64i 50 2 — Java-Reis, mittl. . . . 1 m 40 60— — — — Java-Kaffee, mittl., roh 1 m 2 40 3— — — — Java-Kaffee, mittl.»gelb.— — — — 6-br. 1 0 3 40 3 60— — — — Speisesalz. 1 0 _ 22 _ 24— 70 — 70 Schwarzbrot»: Langbrod 0,5 „ _ 13 -. 151 Kntb 43 _ 52

13Rundbrod 0,5 Kg. 13
1 44 1 52 „ 1 Laib 45 _ 45
i 32 1 40 Weißbrot»: 1 Wasserweck. . • 3 _ 3
i 36 1 44 1 Milchbrod. . • — 3 — 3

Städtisches Aceise-Amt.

Staats - nnd Eemeindestener.
Die Erhebung der 2. Rate (Juli , August,

September) erfolgt vom 15. d. M. ab straßenweise
nach dem auf dein Stenerzetlel angegebenen Hebe¬
plan. Die Hcbetage sind nach den Anfangs¬
buchstaben der Straßen wie folgt festgesetzt(die
auf dem Steuerzettel angegebene Straße ist
maßgebend):

S. T, tl, V am 3„ 4. u. 5. August,
W, Y, Z n. außerh. d. Stadtbcrings am 6., 8.

u. 9. August.
Er liegt im Interesse der Steuerzahler, daß

sie die vorgcschricbencn Hebetage benutzen, nur
dann ist rasche Beförderung möglich.

Das Geld, besonders die Pfennige, sind genau
abzuzählen, damit Wechseln au der Kasse ver¬
mieden wird. *

Wiesbaden , den 11. Juli 1901.
Städtische Stcucrkasse,

Rathaus, Erdgeschoß, Zimmer No.17.

Bekanntmachung.
Bei der Unterzeichneten Berwaltung ist die

Stelle eines Gclderyevers baldmöglichst zu
besetzen.

Der AnfangSaebalt beträgt 1400 Mk., steigend
alle2 Jahre um 50 Alk. bis zum Hvchstbetrag von
1900 Mk. Pensionsberechtigung ist mit der Stelle
nicht verlieben, doch kann dieselbe vom Magistrat
nach Ablauf von zwei Dienstjahren zugesichert
werden. Die Probezeit beträgt ein Jahr . An
Kaution sollen 1000 Mk. gestellt werden.

Die Bewerbungen sind bis znin 15.Augustd. I.
mit Lebenslauf und Zcugnißabschristeu über die
bisherige Tätigkeit bei der diess. Berwaltung.
Marktstraße 16, Zimmer 12, einzureichcn. *

Wiesbaden» den1. August 1904.
Die Direktion

d. städt. Waff.-, GaS- » . Elektrizitätswerke.

Verdingung.
Die Arbeiten zur Herstellung einer

ca. Sv «> langen Kanalftrecke„ns Stein¬
zeugröhren von 25 om l. W. einschließlich der
zugehörigen Sondcrbaute» in dem Bervindnngs-
weg zwischen Weinbergstraße und Nero-
Vergstrahe sollen im Wege der öffemlichen Aus¬
schreibung verdungen werden.

Augebotsformularc, Verdingungsunterlagen
und Zeichnungen kömic» während der Vormittags-
dicnststiiudcn im Rathause, Zimmer No. 57. eingr-
sebeii, die Verdingungsunterlagen ausschließlich
Zeichnungen auch von dort gegen Barzahlung oder
bcstellgeldsreie Einsendung von 50 Pf. bezogenwerden.

Verschlossene und mit entsprechender Aufschrift
versehene Angebote sind spätesten« bi»

Dienstag , den S. August 1904,
vormittags 11 , Uhr,

hierher cinzureichen.
Die Eiöffuung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbiei.r.
Nur die mit dem vorgeschriebcnen und miS-

gcfüllten Verdingnugssorniular eingereichten An¬
gebote werden berückiichligt. *

Zuschlagsfrist: 2 Wochen.
Wiesbaden, den 26. Juli 1904.

Ttadtbauamt,
Abteilung für Kanatisationöwesen.

Verdingung.
Die Ausführung der Tüncherarbeiten

(Los I, II. III und IV) für den Renva » der
Oberrealschnle am Zielenring zu Wiesbaden
soll im Wege der öffentlichen Ausschreibung ver¬
dungen werden.

Verdingungsunterlagen und Zeichnungen können
während der Bormittagsdienstnunden im Stadt.
Verwaltungsgebäude, Fricdrichstraße 15, Zimmer
Nr. 9, eingeichen, die AngebolSualcrlagen, aus¬
schließlich Zeichnungen, auch von dort gegen Bar¬
zahlung oder destrllgeldfreie Einsendung von 25 Pf.
und zwar bis zam8. August 1904 bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift„H. A. 71,
Los l. II, III und IY" versehene Angedoie sind
spätesten« bis

Dienstag , den S. August 1904,
vormittags 10 Uhr,

hierher einznreichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt— unter

Einhallnng der obigen Los-Reibenfolge— in
Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter.

Nur die mit dem vorgeschriebenen und ausge¬
füllten Vcrdingungsformular eingereichtenAngebote
werden berücksichtigt. *

Zuschlagrfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden, den 25. Juli 1904.

Stadtbauamt, Abteilung für Hochbau.
Verdingung.

Die Arbeiten zur Herstellung einer ca.
70 lfd. »» langen Zcmentrohrkanalstrccke
des Profiles 37,5/26 cm in der Rhcingauer-
straße, von der Eltvillerstraße aufwärts, sollen
im Wege der öffentlichen Ausschreibung verdungenwerden.

Angebotssormulare, Verdingungsunterlagen
und Zeichnungen können während der Vormiltags-
dienslstundcn im Rathause, Zimmer No. 57, einge-
schen, die Verdingungsunterlagen ausschließlich
Zeichnungen auch von dort gegen Barzahlung oder
vestellgcldsreie Einsendung von 50 Pf. bezogen
werden.

Verschlossene nnd mit entsprechender Aufschrift
versehene Angebote sind spätestens bis

Dienstag » den 9. August 1904,
vormittags 11 Uyr,

hierher einznreichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheiuendcii Anbieter.
Nur die niit dem vorgeschricdenen und aus-

gefülllen Vcrdingnngsfonnnlar eingereichten An¬
gebote werden berücksichtigt. *

Zuschlagsfrist: 2 Wochen.
Wiesbaden , den 26. Juli 1904.

Stadtbauamt,
Abteilu ng für  Ka nalisationswesen.

Bekanntmachung.
Herr Stadlarzt Dr. Schaffner ist vom

30. Juli bi» einschließlich 21. August cr. verreist
und wird während dieser Zeit von Herrn
Dr. mcd. Böhmer, Adolfsallee3 (Sprechstunde
von3- 4 Uhr nachniittaaSi vertieren. *

Wicsvaden, den 28. Juli 1904.
Der Magistrat. — Armenvcrwaltung.

Bekanntmachung.
Der Fruchtmarkt beginnt während der

Sommernionaie(April bis einschließlich September)
um 9 Uhr Vormittag«. *

Wiesbaden , dr» 12. März 1904.
Städt . Akzise.« int.

Bekanntmachung.
Die Eichstelle für Längemaße, Flüssigkeitr-

maße, Hohlmaße, Gewichte, Waagenu. Gasmesser
ist wegen Beurlaubung des Eichmeisters vom
25. Juli bis 15. Augustd. I . geschlossen. *

Wiesbaden, den 23. Juli 1904.
Der Magistrat.

Dampfer-Fahrten.
Biebrich■Mainzer Dumpfscliltfahrt

August Waldmaun.
Im Anschlüsse an die Wiesbadener Strafsonbahn.

Fahrplan ab 1. Mai 1904.
Beste Gelegenheit nach Mainz,

Von Biebrich nach Mainz (ab Schlote) : 9 10
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9*.

An und ab Station ICaiserstraCse-Haupt¬
bahnhof 15 Minuten später.

Von Maiuz nach Biebrich (ab Stadthallö): 9 10
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9*.

An und ab Station Kaiserstrafee-llaupt-
bahnhof 5 Minuten später.

* Nur Sonn- und Feiertags.
Extraboote tür Gesellschaften. Abonnements.

Frachtgüter 85 Pfg. per 100 Ko.
Hamburg -Amerika -Linie . F33)

(Passage-Büreaud. Gesellschaft: Wilhelmstr. 10.)■
D. „Adria“ 29. Juli morgens in Gothenburg

D. „Assvria“ von Philadelphia kommend, 27. Juli
8 Uhr morg. Prawlo Point passiert. D. „Badcnia“
29. Juli von Yokohama. D. „Calabria“ von
Mittelbrasilien kommend, 28. Juli 8 Uhr morgens
in Lissabon. D. „C. Kerd. Laeisz“ 28. Juli von
Foochow. D. „Uacia“ 27. Juli in Montevideo.
S.-D. „Deutschland“ 28. Juli 8 Uhr morgens in
Nowyork. D. „Dortmund“ 28. Juli in Neworleans.
D. „Granada“ 28. Juli 9 Uhr morgens in Boston.
D. „Hoerds“ 27. Juli 10 Uhr 30 Min. abends von
Narvik nach Emden. D. „Hungäria “ 27. Juli in
Colon. D. „Mecklenburg“ nach Westindien,
29. Juli 4 Uhr 30 Min. morgens Dover passiert.
Vergnügungsdampfer „Meteor“ 28. Juli naohm.
von Bergen nach Hamburg. D. „Moltk*“ 28. Juli
12 Uhr mittags von Newyork via Plymouth und
Cherbourg nach Hamburg. D. „Nubia“ 27. Juli
von Yokohama. D. „Nuinantia“ auf der Ansrehe
nach Ostasien, 28. Juli von Suez. D. „l’allanza“
von Newport News kommend, 27. Juli 11 Uhr
30 Min. abends auf der Elbe. D. „Pennsylvania“
27. Juli 7 Uhr abends in Newyork. D. „Pisa“
27. Juli 12 Uhr mittags von Boston. D. „Pretoria“
von Newyork kommend, 28. Juli 8 Uhr abends
auf der Elbe. D. „ Prinz Adalbert“ von Genua
nach Newyork. 27. Juli 3 Uhr morg. von Neapel.
D. „Prinz Eitel Friedrich“ nach Mittelbrasilien,
28. Juli 9 Uhr 10 Min. morgens Cuxhaven passiert.
D. „Prinz Joachim“ nach Havana und Mexiko,
28. Juli 11 Uhr abends in Havre. D. „Prinz
Waldemar“ 28. Juli von Rio d» Janeiro nach
Santos. D. „Sevilla“ 28. Juli von Buenos Aires
nach Montevideo. D. „Silesia“ von der estküste
Amerikas kommend, 27. Juli 9 Uhr abends von
Havre nach Hamburg. D. „Silvia“ 23. Juli 7 Uhr
morgens von Baltimore naoh Hamburg. D.
.Sparta “ 28. Juli in Buenos Aires. D. „Syria“
28. Juli von Tampico. D. „Troja “ 28. Juli in
Para. D.„Westphalia“ von Westindien kommend.
28. Juli 10 Uhr abends von Havre nach Hamburg.

Rhein - Dampfscliilfahrt.
Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.

Abfahrten von Biebrich morgens 6.25 bis
Coblenz, 8.05, 9.25 (Schnellfahrt „Borussia“ und
„Kaiserin Auguste Victoria“), 9.50 (Sobnellfahvt
„Barbarossa“ und „Elsa“), 10.35, 11.20 (Sohnell-
fahrt „Deutsoher Kaiser“ und „ Wilhelm Kaiser
nnd König“), 12.50 bis Cöln, mittags 3.20 (nur
an Sonn- und Feiertagen ) bis Assmannshausen,
4.20 bis Andernach, abends 6.20 u. 6.35 (Güter*
sohlst) bis Bingen, mittags 2.25 bis Mannheim.

Gepäckwagen von Wiesbaden naoh Biebrich
morgens 7>/> Uhr. F329

Billets und Auskunft in Wiesbaden bei dem
Agent W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364.

Niederländische
Dampfschiff-Mederer,

Salonboote mit Schlafkabine».
Tägliche Tourfahrten

ab Mainz6 Uhr Morgens,
„ Biebrich6 Uhr 15 Min. Morgen»,

in Köln5 Uhr Nachmittag«,
ab „ an Wochentagen8 Uhr Abend»,

„ Sonn- u. Feiertagen9 Uhr Abend«,
in Nolterda», 3 Uhr 15 Min. am folg. Nacha.
ab Rotterdam7 Uhr Morgens,
in Köln 4 „ rnn folg. Nachm.,
ab „ 10 „ 30 Min. Abends.
i„ Coblenz 7 „ 30 „ am folg. Marge»,
n Biebrich 3 „ 30 „ Nachm.

Tägliche Schnellfahrten vom 20. Mai vis
10. September.

ab Main? 9 Uhr 45 Min. Morgens,
„ Biedrich 10 „ — , *

Anschluß per Staatsbahn:
ab Frankfurta. M. 8 Uhr 22 Min. Morgen»,
„ Wiesbaden 8 „ 20 „ »

Anschluß per Straßenbahn:
ab Wiesbaden8 Uhr 21 Min. Morgens,
„ Eltville 10 . 30 „

Anschluß per Kleinbahn:
ab Schlangenbad7 Uhr 39 Min. Morgens.
„ Coblenz an Wochent. 2 Uhr 30 Min.

„ Sonn- n. Feiert.4Uhr 30M- -
in Köln an Wodienlagen 7 Uhr Abends,

„ Sonn- ii. Feiert. 9
Anschluß an das Tourboot nach Rotterda

ab Köln 7 Uhr 15 Min. Morgen«,
in Coblenz 2 „ — Nachmittag«
„ Eltville 8 „ 05 . Abend»,

in Biebrich 8 . 40 , -
Abfahrt per Staatsbahn:

nach Frankfurt 9 Uhr 11 Min. Abend»,
„ Wiesbaden9 „ 11 _ «

Abfahrt per Straßenbahn:
nach Wiesbaden9 Uhr Abends.

Billigste Fahrpreise.
Netourbtllet» bis Köln.
Täglich Gepäckwagen.

Fahrpreirermäßignilg für Schüler u.
Alle« Nähere zu erfahren bei der Hauomst̂ ^.,
zu Biebrich a Rh. »ciiiirmann "
lowie in Wiesbaden bei s.uckxv.
büreaii, Wilhelinslraße 46.

Duiif und Beklag der&Lchellkiiberz'ichcn Hos-Brichdrultere, in Wiesbaden.


	00000001
	00000002

